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Beilage zu Nr . 38 der Karlsruher Zeitung.
Samstag , 8 . März 1884 .

Badischer Landtag.
* KsrlSruhe , 6 . März. 47 . öffentliche Sitzung der

Zweiten Kammer unter dem Vorsitze des Präsidenten
Lamey .

Am RegierungStisch : Staatsminister Turban , Mini¬
sterialdirektor Eisenlohr , Ministerialrath Fr . Wielandt .

Eingelaufen sind nachstehende Petitionen :
1) Bitte der Gemeinde Schwarzenbrunn , die landwirth -

schastliche Enquete betr . .
2) In gleichem Betreff, gleichlautende Bitten der Gemein-

Len Ballenberg , Schweigern , Windischbuch , Sachsenflur ,
Pülfringen , Dainbach, Langenrieden, Bobstadt, Unterschüpf ,
Oberschüpf , Afsamstadt , Schillingstadt , Schwabhausen,
Berolzheim , Wölchingen , Kupprichhausen; übergeben von
dem Abg . Klein .

3) Bitte der Gemeindeverwaltungen Sonderrieth , Wes-
seuthal , Boxthal , Mondfeld , Rauenberg , Rassig , Hund¬
heim, Steinberg , DörleSberg , Oedengesäß um Ablehnung
deS Antrages der Großh . Regierung vom 11 . Dezember
1883, die Zuweisung der seitherigen Staatsstraße Nr . 157
«on Sonderrieth an den Main als Kreisstraße betr. ;
Ubergeben durch den Abg . v. Buol .

4) Bitte des StadtratheS , des Bürgerausschusses , der
Handelskammer und des Gewerbevereins Karlsruhe , die
Erweiterung des Karlsruher Bahnhofes betr. , dahin gehend ,
Hohe Kammer wolle zur Ausführung für je einen Tunnel
für Fußgänger an den Bahnübergängen der Rüppurrer-,
Ettlinger- und Gartenstraße die Mittel bewilligen, dagegen
die Anforderungen der Großh . Regierung für Herstellung
«on Bahnüberbrückungen ablehnen; übergeben von dem
Abg. Hoffmann .

Die Petitionen unter Ziffer 1 und 2 gehen an die
Enquetekommission , Ziffer 3 an die Kommission zur Be¬
ratung des Straßengesetzes, Ziffer 4 an die Budgetkom¬
mission .

Das Haus tritt hierauf in die Spezialdiskussion
Aber die Novelle zur Städteordnung ein .

Artikel 1.
Die §§ 10 , 11 , 14 werden ohne Diskussion ange¬

nommen.
Zu § 19b. ergreift der Abg . Roßhirt das Wort, um

nls Steuerzahler seine Freude über die Verschärfung der
Kontrole auszusprechen , welche dieser Paragraph in der
Nunmehrigen Fassung bezüglich des Kaffen - und Rech¬
nungswesens der Städte herbeiführe, dabei aber betonend ,
daß die Güte gesetzlicher Bestimmungen an sich nicht aus¬
reiche , solche Katastrophen zu verhindern , wie sie über
mehrere Städte unseres Landes hereingebrochen , daß es
dazu vielmehr der größten Energie und strengsten Aufsicht
von Seiten derjenigen Männer bedürfe , welche mit dem
Vollzüge der Gesetze betraut seien. Er hoffe , daß neben
den neuen Bestimmungen des Gesetzes auch diese Worte
dazu beitragen werden, die berufenen Gemeindeorgane zu
erhöhter Wachsamkeit zu veranlassen.

Der Abg . Röttinger wendet sich zunächst in einer
persönlichen Bemerkung gegen den Vorredner und fährt
dann fort , man habe ihm von anderer Seite die Worte
in den Mund gelegt, es müßten alle diejenigen gegen die
Anträge des Abg . v . Feder stimmen , welche nicht den
Preußischen Major a . D . als Bürgermeister haben wollten.
Diese Aeußerung habe er nicht gethan , vielmehr nur ge¬
sagt : nehme man die v . Feder'schen Anträge an, so werde
man nicht nur zur Bestätigung der Bürgermeister, son¬
dern auch zur Ernennung derselben durch die Regierung
gelangen und letzteren Falles den preußischen Major a . D.
nicht ablehnen können.

Zur Besprechung des § 19b. übergehend bemerkt Red¬
ner : In dieser Gesetzesstelle sei bestimmt , daß der Ober¬
bürgermeister den Vorsitz in der Kommission zur Ueber-
wachung des Kassen - und Rechnungswesens haben solle
«nd im einzelnen Falle der persönlichen Verhinderung des
Oberbürgermeisters dessen gesetzlicher Stellvertreter. Frag¬
lich bleibe bei dieser Fassung , wem der Vorsitz zukomme,
menn nicht nur der Oberbürgermeister , sondern auch alle
Beigeordneten verhindert seien, den Vorsitz zu führen . —
Solle für diesen Fall etwa der dienstälteste Stadtrath
eintreten , wie nach der allgemeinen Gemeindeordnung im
Falle der Verhinderung des Bürgermeisters der dienst-
älteste Gemeinderath? Gewisse Gründe der Zweckmäßig¬
keit sprächen ja wohl für diese Art der Stellvertretung ,
allein sie habe auch wieder ihre Nachtheile , da möglicher
Weise der dienstälteste Stadtrath gerade wegen seines viel¬
leicht schon vorgerückten Alters nicht wohl in der Lage sei,
die umfassenden und verantwortungsvollen Geschäfte des
Oberbürgermeisters zu übernehmen. — Angängig schiene
es auch wohl für diesen Fall besondere Fürsorge im Orts¬
patut zu treffen . Jedenfalls wäre ihm erwünscht , von der
Großh . Regierung Auskunft über diese Frage zu erhalten .

Großh . RegierungSkommifsär Ministerialrath W i elandt :
Die Städteordnung enthalte allerdings nicht ausdrücklich
den in die Gemeindeordnung aufgenommenen Grundsatz,
wonach der dienstälteste Gemeinderath in Fällen der Ver¬
hinderung des Bürgermeisters diesen zu vertreten habe.

Diese Abweichung sei eine beabsichtigte und erkläre sich
daraus, daß in § 10 der Städteordnung einmal durch die
dort zugelassene Ernennung mehrerer Beigeordneter eine
ausgiebigere Fürsorge für die Vertretung des Oberbürger¬
meisters getroffen , außerdem aber den Gemeinden anheim-
Legeben sei , durch Ortsstatut die besonderen Funktionen

der einzelnen Stadträthe zu bestimmen und bei dieser Ge¬
legenheit auch einem Stadtrath, der nicht das höchste Dienst¬
alter besitze , die Stellvertretung des Oberbürgermeisters
anzuvertrauen , weil , wie die Erfahrung zeige , in den
Städten nicht immer der dienstälteste Stadtrath der geeig¬
netste Vertreter des Oberbürgermeisters sei.

Für den Fall aber, daß das Ortsstatut eine bezügliche
Bestimmung nicht enthalte — was ebenfalls vorkomme —
werde wohl auf die Regel der Gemeindeordnung zurück-
zugreifen sein und der älteste Stadtrath den Oberbürger¬
meister zu vertreten haben . Entstehe endlich ein Zweifel
über das Dienstalter der Stadträthe, dann müsse eben
die Staatsaufsichts -Behörde geeignete Fürsorge treffen.

Abg . v . Feder : Was die Einführung einer Kommission
für das Kassen- und Rechnungswesen anlage, so erkenne er
gerne einen Fortschritt an Seine Anschauung sei nur die,
daß es nicht gut sei, wenn in Fragen des Ermessens na¬
mentlich bei Finanzoperationen die Entscheidung in einer
Hand ruhe. Dies beweise das folgende Beispiel. Nach 1870
habe eine förmliche Sucht bestanden , beim Reichs-Jnvaliden-
fond viel Geld aufzunehmen , weil , wie man damals gesagt ,
das Geld billig sei . — Bon dieser Sucht habe sich auch eine
Stadt des Oberlandes Hinreißen lassen und eine Million aus¬
genommen , für die sie dann keine Verwendung gehabt. Der
Oberbürgermeister der Stadt habe hierauf dieses Geld
bei einer Schweizer Stadt angelegt , von der sich bald
das Gerücht verbreitet, daß ihre finanziellen Verhältnisse
zerrüttet seien. Auf dieses Gerücht hin habe sich der
Oberbürgermeister sofort in die betreffende schweizerische
Stadt begeben und lediglich durch rasches tatkräftiges
Einschreiten den drohenden Verlust abgewendet. — Dieser
Fall sei wohl dazu angethan , darzulegen, daß es seine
großen Gefahren habe , wenn gerade in derartigen Fragen
nur einem Einzelnen die Entscheidung obliege .

Berichterstatter Abg . Minierer : Der Abg. Roßhirt
habe heute wiederum in seinen Ausführungen auf die be¬
kannten beiden Städte exemplifizirt , allein Verbrechen und
Vertrauensseligkeitkönnten wohl durch kein Gesetz verhindert
werden. — Was die Frage der Stellvertretung des Ober¬
bürgermeisters anlange, so stimmt Redner den Ausführungen
des Herrn Regierungskommissärs zu und bemerkt unter
Bezugnahme auf die Aeußerungen des Abg . v . Feder ,
daß nach seiner Meinung durch Einführung der neuen
Rechnungskommission die Verantwortlichkeit des Stadtraths
für die Zukunft insoferne wesentlich gemindert werde , als
die Stadtverordneten die Verantwortung mit zu tragen
hätten. ,

Abg . Fischer : Auch er könne die Ausführungen des
Abg . v . Feder nicht ohne eine Bemerkung hingehen lassen ,
müsse gegenüber denselben vielmehr darauf Hinweisen , daß
der neuen Rechnungskommission ja mindestens ein Stadt¬
verordneter angehören müsse , daß also möglicher Weise
sogar die Stadtverordneten in dieser Kommission in der
Mehrzahl sein könnten.

Was den speziellen von dem Abg . v . Feder angeführten
Fall anlange , so sei die Stadt des Oberlandes , auf die
derselbe angespielt , Freiburg . — Diese Stadt habe seinerzeit
allerdings ein Anlehen beim Neichs -Jnvalidenfond ausge¬
nommen , aber nicht weil das Geld damals billig gewesen ,
sondern weil sie des Geldes — wenn auch nicht der gan¬
zen Summe auf einmal — bedurft habe . — Einen mo¬
mentan disponiblen Theil des Anlehens habe man dann
an eine schweizerische Stadt ausgeliehen, aber zu einer
Zeit, wo diese Stadt finanziell gut gestanden . — Freiburg
habe durch jene Anlage nicht nur keinen Verlust erlitten,
sondern sogar ein gutes Geschäft gemacht . Zudem sei auch
das Darlehen nicht von dem Oberbürgermeister oder von
dem Stadträthe allein , sondern im Einverständnisse mit
dem Bürgerausschuß gegeben worden .

Abg . Krausmann : Nach Maßgabe des Entwurfes,
welcher eine erweiterte Kontrole gegenüber dem Sradtrath
einführe, müsse der neuen Rechnungskommission mindestens
ein Stadtverordneter beigegeben werden. Die Zusammen¬
setzung dieser Kommission im Einzelnen werde ohne Zweifel
nach Maßgabe des § 19 a . der Städteordnung durch Orts¬
statut zu erfolgen haben . Wem aber komme die Ent¬
scheidung zu , wenn eine Einigung über jenes Ortsstatut
zwischen Stadtrath und Stadtverordneten - Vorstand sich
nicht erzielen lasse ? — Er bitte den Hrn. Berichterstatter ,
ihm hierüber Auskunft ertheilen zu wollen .

BerichterstatterAbg . Winterer : Die Kommission , welche
diesen Fall gleichfalls erwogen , sei der Ansicht gewesen ,
daß dem Ortsstatut überlassen bleiben müsse , zu bestim¬
men , wie viele Stadtverordneten Mitglieder der Rech¬
nungskommission sein sollten. Die Entstehung eines Kon¬
fliktes , wie ihn der Abg . Krausmann für möglich halte ,
könne sich Redner gar nicht denken . Der Stadtrath werde
eben ein bezügliches Ortsstatut vorzuschlagen haben, über
das dann der Bürgerausschuß einen Beschluß fasse . Das
beschlossene Ortsstatut werde dann dem Ministerium des
Innern vorgelegt werden , was seinerseits die Genehmi¬
gung ertheilen oder versagen könne.

Großh . Regierungskommissär Ministerialrath Wielandt :
Er theile die Anschauung des Abg . Winterer , daß das
Ortsstatut über die Zahl der Stadtverordneten , welche
Mitglieder der Rechnungskommission sein sollten , Bestim¬
mung zu treffen habe . Dieses Ortsstatut aber werde,
wie jedes andere OrtSstatut, auf dem gewöhnlichen geord¬
neten Wege zu Stande kommen und es könne darum ein

Konflikt , wie ihn sich der Abg . Krausmann als möglich
denke, gar nicht eintreten.

Redner sei des Weiteren der Ansicht , daß es nicht ein¬
mal unbedingt nöthig sei , daß das Ortsstatut die Zahl
der Stadtverordneten , die der Rechnungskommission zuge-
theilt werden sollten , fest bestimme , daß vielmehr auch
hier eine gewisse Latitüde eintreten könne .

Abg. Gönner : Es sei eine irrthümliche Auffassung,
wenn der Abg . Krausmann davon ausgehe , daß durch die
neuen Bestimmungen in § 19 b. eine verschärfte Kontrole
gegenüber dem Stadtrath herbeigeführt werden solle,
denn die neue Rechnungskommission sei ja eine stadt -
räthliche Kommission . Absicht der Gesetzesänderung sei
vielmehr , die Kontrole gegenüber dem Rechner und dem
gesammten Kassenwesen zu verschärfen. Als neu er¬
scheine in dem § 19 b . einmal die Bestimmung , wer in
der Rechnungskommission den Vorsitz zu führen , und so¬
dann die weitere, daß der Sadtverordneten - Vorstand
ein Mitglied der Kommission zu ernennen habe . Bestimme
das Ortsstatut, daß mehrere Stadtverordneten Mitglieder
der Rechnungskommission sein sollten , dann werde der
Stadtverordneten-Vorstand eines dieser Mitglieder zu er¬
nennen haben, während die übrigen Mitglieder der Kom¬
mission vom Stadtrath zu ernennen seien . Ueber das
Zustandekommen des betreffenden Ortsstatnts könne ein
Zweifel nicht aufkommen , es unterstehe dasselbe eben der
allgemeinen Regel.

Hiermit schließt die Diskussion über den § 19b .
§ 19 ä.
Abg. Fischer : Die Fassung , welche die Kommission

diesem Paragraphen im dritten Absätze gegeben , enthalte
eine Unklarheit. In den Worten „ durch Ortsstatut kann
festgesetzt werden , daß bezüglich der Bürgermeister von der
Bestimmung dieses Paragraphen Umgang zu nehmen sei" ,
seien „ die Bürgermeister" in dem Sinne von „Beigeord¬
neten" aufzufassen , der Oberbürgermeisteralso unter ihnen
nicht begriffen , während in § 52 des Entwurfes im Ein¬
gänge das Wort „Bürgermeister " gleichbedeutend mit
„ Oberbürgermeister" gebraucht sei. Es empfehle sich, um
Mißverständnissen vorzubeugen , daß man in § 19 ä. Abs . 3
hinter „ Bürgermeister" in Parenthese setze : „nicht der
Oberbürgermeister " .

Großh . RezierungskommissärMinisterialrathWielandt :
Die von der Großh . Regierung in dem Entwurf gewählte
Fassung habe in diesem Punkte einen Zweifel nicht auf¬
kommen lassen, da hier die Worte „Beigeordnete " (Bür¬
germeister) von vornherein darauf hinwiesen, daß nur die
zweiten Bürgermeister und nicht die Oberbürgermeister
gemeint sein könnten . Nebrigens werde jede Unklarheit
beseitigt, wenn man im Eingänge des § 19 6 . die Worte
setze „ der Oberbürgermeister und die Bürgermeister " ,
indem dann unter den „Bürgermeistern " des Abs . 3 nur
die seitherigen Beigeordneten verstanden werden könnten .

Was den § 52 des Entwurfes anlange , so sei hier das -
Wort „Bürgermeister" im Eingänge gleichbedeutend mit
„ Amt des Bürgermeisters" wie auch in anderen Stellen
der Städteordnung gebraucht . An dieser Stelle würde man
daher statt des Wortes „Bürgermeister " nicht das Wort
„Oberbürgermeister " setzen , sondern nur allenfalls sagen
können : „ES ist das Amt des Bürgermeisters, die Gesetze
zu vollziehen rc .

"
Abg. Kern : Die Kommission habe durch die von ihr

gewählte Fassung eine etwaige Auslegung des Abs . 3 da¬
hin verhindern wollen , daß durch Ortsstatut selbst die
Anstellung eines Beigeordneten erlaffen werden könne in
Städten , die gesetzlich der Städteordnung unterstehen .

Der Abg . Röttinger weist ebenfalls auf die Noth-
wendigkeit hin, in der Terminologie der einzelnen Bestim¬
mungen den Gegensatz, welcher in gewissen Beziehungen
nach dem Entwurf zwischen dem Oberbürgermeister und
den Bürgermeistern bestehe , zum Ausdruck zu bringen, und
schlägt eine entsprechende Fassung des Art. Ill vor.

Berichterstatter Abg . Winterer : Nachdem jeder Zwei¬
fel über den Sinn der Fassung , welche die Kommission
dem § 19 ä. Abs. 3 gegeben, beseitigt sei, könne man im
Hinblick auf eine entsprechende Redaktion des Artikel III
den Kommissionsantrag wohl annehmcn.

Die §§ 21 , 22, 23, 26 geben zu Bemerkungen keinen
Anlaß.

§ 27 .
Abg. Mays : DieKommission habe diesem Paragraphen

eine andere Fassung gegeben, um zu ermöglichen, daß im Falle
der gegen einen Gemeindebeamten vollzogenen Vollstreckung
ein freies Ermessen darüber eintrete , ob ein Vermögens¬
zerfall vorliege und dem Betreffenden die ihm sonst un -
be dingt obliegende Beweislast für das Gegentheil abge¬
nommen werde. — Er wolle zwar gegen diese Bestim¬
mung nichts einwenden , aber doch konstatiren, daß man
durch dieselbe eine Varietät schaffe zwischen der Städte¬
ordnung und der allgemeinen Gemeindeordnung , welche
ihren Grund nicht etwa in einer Verschiedenheit der Ver¬
hältnisse der der Städteordnung unterstehenden Gemeinden
und der übrigen Gemeinden habe, sondern nur in dem
zufälligen Umstande , daß man heute nur die Städte¬
ordnung revidire, nicht auch die allgemeine Gemeinde¬
ordnung . Er erwarte, daß man bei sich bietender Ge¬
legenheit diese beiden Gesetze wieder in Einklang bringe .

Abg . Friderich : Er habe ähnliche Bedenken wie der
Vorredner und würde darum lieber der Fassung des Re¬
gierungsentwurfs zugestimmt haben, zumal da die bis-



herige Bestimmung von üblen Folgen nicht begleitet ge¬
wesen sei . Bei der Fassung , die die Kommission dem

Paragraphen gegeben , werde wohl der Stadtrath zu be¬

haupten und darzulegen haben , daß die Bermögensver -

hältniffe des betreffenden Gemeindebeamten zerrüttet seien .
Dies sei eine unaugenehme und schwierige Aufgabe . —

Falls Redner Unterstützung finde , werde er einen Antrag
auf Wiederherstellung des Regierungsentwurfs einbringen .

Berichterstatter Abg . Winter er : Die Kommission habe
sich zu dieser Aenderung , die an sich nicht von großer Be¬

deutung sei , durch die Bemerkung des Abg . MayS be¬

stimmen lassen , daß man möglicherweise unter der Herr¬
schaft der neuen Civil -Prozeßordnung ganz unversehens
durch eine Vollstreckung überrascht werden könne und daß
es in solchem Falle doch entschieden hart sei , seine Ber -

mögensverhältnisse offen darlegen zu müssen .
Der Abg . Kern bestätigt die Bemerkung des Vorred¬

ners als richtig und fügt bei , daß unter Amständen auch
Vollstreckungen erwirkt werden könnten , ohne daß bei dem
davon Betroffenen entfernt an eine Vermögenszerrüttung
zu denken sei, so namentlich bei Vollstreckung einer wegen
verweigerter Impfung verhängten Geldstrafe .

Abg . Kiefer : Die neue Fassung enthalte einen ent¬

schiedenen Fortschritt und darum solle man , zumal bei der

Eigenartigkeit des dermaligen BetreibungSverfahrenS , nicht
zögern , sie zu adoptiren . Es entspreche dem Ansehen des
Amtes und dem Vertrauen , das der Inhaber desselben
genieße , daß nur dann , wenn eine Vermögenszerrüttung
nachgewiesen sei , die Dienstentlassung eintrete . Die von
der Kommission vorgeschlägrne Fassung sei die humanere
und verdiene aus diesem Grunde den Vorzug .

8 28 .
Ministerialdirektor Eisenlohr : Er wolle zur Begrün¬

dung dieses im Zusammenhang mit dem Gesetzentwürfe die

Verwaltungsrechtspflege betr . stehenden Paragraphen einige
Bemerkungen vorausschicken .

Es sei früher der Wunsch
'
ausgesprochen worden , man

möge das ganze Disciplinarverfahren gegen Gemeinde¬
beamte dem Verwaltungsgerichtshofe zuweisen . Auf einen

solchen Vorschlag einzugehen sei die Großh . Regierung
außer Stande gewesen , da der Verwaltungsgcrichtshof die

Aufgabe habe , Recht zu sprechen , während es sich bei
dem Disziplinarverfahren nicht darum handle , Rechte des
Beamten festzustellen , strafbare Handlungen zu sühnen ,
sondern das Interesse des Staates zu wahren durch Hin¬
weisung des Beamten zur Pflichterfüllung und Entfernung
derselben in schwereren Fällen . Es seien mithin im Dis -

. ziplinarverfahren Erwägungen der Nothwendigkeit und

Zweckmäßigkeit in Frage und darum müsse hier den Ver¬

waltungsbehörden die Entscheidung zustehen .
Ein anderer Gedanke sei der , unter Anerkennung der

Disziplinargewalt der Verwaltung eine Rechtskontrole der

Erkenntnisse der Verwaltungsbehörden in Disziplinarsachen
durch den Berwaltungsgerichtshof eintreten zu lassen .

Allein diesem Gedanken gegenüber komme in Betracht ,
daß die Verwaltungsrechtspflege die Aufgabe habe , den

Einzelnen in den ihm zustehenden Rechten zu schützen , daß

mithin zur Begründung einer verwaltungsgerichtlichen Klage

nicht der Nachweis genüge , daß durch die in Frage kom¬

mende Entscheidung der Verwaltungsbehörde überhaupt
ein Gesetz verletzt sei , sondern vielmehr dargethan werden

müsse , daß der Einzelne eine Kränkung der ihm für seine

Person zustehenden Rechte durch eine Verfügung der Ver¬

waltungsbehörde erlitten habe .
Während das Civilrecht die Aufgabe habe , die Rechts¬

sphäre der einzelnen Individuen gegen einander abzugren¬
zen , enthalte das öffentliche Recht eine große Zahl von

Bestimmungen , welche lediglich den Zweck verfolgten , die

Rechtsordnung im Allgemeinen auszugestalten .
Wende man diese Sätze auf den vorliegenden Gegen¬

stand an , so entstehe vor Allem die Frage : Kann der Be¬

amte , der im Disziplinarwege gestraft worden , sagen , er

sei in einem Recht verletzt ? — Diese Frage sei entschieden

zu verneinen , da die gesetzlichen Bestimmungen über die

Handhabung der Disziplinargewalt keineswegs dem Be¬

amten Rechte zu verleihen , sondern lediglich der Regierung
gewisse Schranken zu setzen beabsichtigen , durch deren Ueber -

schreitung sie sich nicht dem einzelnen Beamten , sondern
den Ständen verantworlich mache .

In manchen Staaten sei man sogar so weit gegangen ,
dem Beamten das Recht zu versagen , nöthigenfalls gegen
die Regierung den Gehalt bei Gericht einzuklagen . Diese

Anschauung sei allerdings in Deutschland aufgegeben , allein

immerhin die einschneidende Beschränkung geblieben , daß
den bürgerlichen Gerichten nicht zustehe , zu prüfen , ob ein

im Disziplinarweg entlassener Beamter mit Recht ent¬

lasten worden sei , und allgemein sei anerkannt , daß der

Beamte zwar ein Recht auf Besoldung , nicht aber einen

durch Klage geschützten Anspruch auf Fortführung seines
Amtes habe .

Diese Grundsätze habe der Entwurf in einem wesent¬
lichen Punkte verlassen , indem er den besoldeten Ge¬
meindebeamten im Falle der Dienstentlastung die Mög¬
lichkeit gewähre , durch Erhebung einer verwaltungsgericht¬
lichen Klage eine Nachprüfung der Gesetzmäßigkeit des

Vorgehens der Verwaltungsbehörde durch den Verwal¬

tungsgerichtshof herbeizuführen , mit der Wirkung , daß ,
wenn dieser das Verfahren der Verwaltungsbehörde für
ungesetzmäßig erkläre , der Beamte einen Anspruch auf
Fortführung seines Amtes haben solle . Allerdings ent¬

halte dieses Zugeständniß eine Anomalie gegenüber den

sonstigen Verhältnissen des Staatslebens , dasselbe recht -

fertige sich aber durch den einschneidenden Eingriff , den die

Entlassung eines besoldeten Gemeindebeamten auf besten
Vermögenslage auszuüben im Stande sei . — In diesem
Punkte noch weiter zu gehen müsse der Großh . Regierung
große Bedenken erregen , da eine solche Ausdehnung eine
Anerkennung des Satzes enthalten würde , daß der Beamte
ein Recht habe auf sein Amt .

Die Großh . Regierung müsse darum einen entschiedenen
Werth auf Wiederherstellung der Regierungsvorlage legen .
Allerdings sei von der Kommission darauf hingewiesen
worden , daß die Dienstentlassung den unbesoldeten Ge¬
meindebeamten an seiner Ehre und indirekt an seinem
Vermögen schädigen könne , und dies möge ja in einzelnen
Fällen richtig sein , aber trotzdem habe dieser Beamte
wenn auch ein Interesse , doch so wenig , wie irgend ein
anderer Beamter ein Recht auf Fortführung seines Amtes .

Bei der Anwendung des 8 28 komme in Betracht : Die

Handhabung der Disziplinargewalt sei eine Verwaltungs¬
handlung im eminentesten Sinne des Wortes , geleitet
durch Erwägungen der Nothwendigkeit und der Zweck¬
mäßigkeit . — Sache des Berwaltungsgerichtshoss könne
es deshalb in keinem Falle sein , eine Nachprüfung der

Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit der Dienstentlassung
eintreten zu lasten . Die Klage deS Entlassenen könne

daher nur auf die Behauptung gestützt werden , daß die

Regierung zu der ausgesprochenen Dienstentlassung nicht
berechtigt gewesen sei .

Auf dieser Grundlage beruhe die Klage des 8 4 des

Gesetzentwurfs über die Verwaltungs -Rechtspflege . Mit
der dargelegten Auffassung , welche auch die Kommission
des Hauses theile , sei ausdrücklich anerkannt , daß der

Verwaltungsgerichtshof die dem Ermessen der Verwaltung
anheimgestellten Fragen nicht zu prüfen habe . Sei man
aber hierüber einig , so könne auch ein Zweifel darüber

nicht wohl entstehen , daß dem Gerichte eine Prüfung der

Frage , ob durch die Dienstführung eines Beamten das

staatliche Interesse gefährdet werde , nicht zustehe , da auch
diese Erwägung Sache des Ermessens sei . — Die Großh .
Regierung habe darum vorgeschlagen , zu 8 28 des Ent¬
wurfs den Zusatz aufzunehmen :

„ Inwieweit die Dienstführung des Entlassenen das

öffentliche Interesse gefährde , haben die Verwaltungs¬
behörden zu bemessen "

, allein die Kommission habe diesen
Zusatz , obwohl sie mit dem Inhalte desselben durchaus
einverstanden gewesen sei, als selbstverständlich weggelassen .
— Der Abg . Fischer ist der Ansicht , daß man den unbesol¬
deten Stadträthen zukommen lassen müsse , was man den
besoldeten Gemeindebeamten gebe , da man auch anderen
als materiellen Rücksichten Rechnung zu tragen habe . Er
bitte , dem Entwürfe zuzusetzen , daß unter den Gemeinde¬
beamten auch die Stadträthe verstanden seien .

Abg . Kern : Die Kommission habe das Wort „besol¬
deten " vor „ Gemeindebeamten " deshalb gestrichen , weil

sie das Ehrenamt des Stadtraths für so wichtig halte , daß
ihr im Falle der Entlassung eines solchen Beamten die

Prüfung der Frage , ob derselbe mit Recht entlassen worden ,
durch den Verwaltungsgerichtshof angezeigt erscheine , um
so mehr als gerade die Stadträthe ohne Entgelt ihre
Kraft den städtischen Angelegenheiten widmeten . — Dabei

sei jedoch die Kommission , wie auch in dem Berichte aus¬

gesprochen , von der Anschauung ausgegangen , daß der

Verwaltungsgerichtshof nicht die Zweckmäßigkeit der Dienst¬
entlassung , sondern lediglich die Gesetzmäßigkeit derselben
zu prüfen habe . ^

Abg . v . Feder : Nach seiner Ansicht seien die Ausfüh¬
rungen des Herrn Ministerialdirektors in der Hauptsache
irrige gewesen . Allerdings gebe Redner zu , daß der Ver¬

waltungsgerichtshof nicht über Fragen der Nothwendigkeit
und Zweckmäßigkeit zu entscheiden habe , auch daß es nicht
seine Sache , sondern Aufgabe der Verwaltung sei, festzu¬
stellen , ob das Staatsinteresse gefährdet sei . Allein es
könne diese Frage auch auf Grund bestimmter That¬
sachen gestellt werden . Man denke z . B . an den Fall ,
daß ein Gemeindebeamter sich unziemlicher Ausdrücke

gegenüber dem Oberamtmann bedient habe . In derartigen
Fällen müsse doch jedenfalls dem Berwaltungsgerichtshof
auch die Entscheidung der Frage zustehen , ob das

Staatsinteresse gefährdet sei . — Es falle an sich schwer ,
zu bestimmen , wer eigentlich der Staat sei . Jedenfalls
sei er verschieden von den Personen der jeweils Regierenden .
Das Disziplinarverfahren aber und dessen Handhabung
hänge von den wechselnden Anschauungen der jeweiligen
Regierung und darum nicht eigentlich vom Staate ab . —

In den Ausführungen des Herrn Ministerialdirektors
laufe eine Verwechslung unter zwischen Staatsamt und

Wahlamt . Auf Fortführung eines Staatsamtes habe
niemand einen Anspruch . Eine andere Frage aber sei es ,
ob die Staaiscegierung ohne Weiteres ein Amt nehmen
könne , das sie gar nicht gegeben habe . Hier finde Redner
in den Ausführungen des Herrn Regierungsvertreters
eine Lücke.

Ein Jrrthum liege ferner vor , wenn von Seiten der

Regierungsbank kein anderes Recht des Gemeindebeamten
als das auf Besoldung als des Schutzes bedürftig be¬

zeichnet worden sei . Diese Auffassung se.i eine bureau -

kratische . Man dürfe nicht vergessen , daß es auch ein

Recht auf Ehre gebe und daß man Denjenigen , dem das
Vertrauen seiner Mitbürger ein Amt übertragen habe , in

seiner Ehre bloß stelle , wenn man ihm dieses Amt will¬

kürlich entziehe .
Endlich sei auch nicht zutreffend , daß in der Stellung

der Stadträthe keine pekuniären Rücksichten in Frage kä¬

men . Auch bei diesen Beamten kämen Bezüge vor , die ,
unter civilrechtlichem Schutze stehend , im Falle widerrecht¬
licher Borenthaltung vor dem bürgerlichen Richter im Wege
der Klage in Anspruch genommen werden könnten . —

Redner glaube , daß man gerade , weil es sich bei den

Stadträthen in der Hauptsache um ein Ehrenamt handle ,
einen um so intensiveren Rechtsschutz eintreten lassen müsse .

Ministerialdirektor Eisenlohr : Der Abg . v . Feder
habe ihm den Vorwurf gemacht , daß er sich der Haupt¬
sache nach in Jrrthümern bewege . Redner gebe diesen
Borwurf zurück .

Der Kommissionsbericht führe ausdrücklich aus , daß
dem Verwaltungsgerichtshof die Prüfung der ganzen Be¬

weisfrage obliegen solle . Mit dieser Aeußrrung habe sich

Redner einverstanden erklärt . Ein anderes aber sei es ,
die Beweisfrage zu prüfen und die Tragweite der als
erwiesen erachteten Thatsachen zu bemessen . Das Letztere
sei Aufgabe der Verwaltung .

Ausfallen müsse die Bemerkung des Abg . v . Feder ,
daß der Staat kein Recht habe , einem Beamten ein Amt
zu nehmen , das er ihm gar nicht gegeben , denn der Abg .
v . Feder habe ja eben erst dem Paragraphen seine Zu¬
stimmung ertheilt , welcher dem Staat das Recht gebe ,
den Bürgermeister zu entlassen , wenn dessen Dienstführung
das staatliche Interesse in schwerer Weise gefährde . Auch
habe der Vorredner ja anerkannt , daß den Beamten kein
Recht auf Fortführung ihres Amtes zustehe . Für eine
verwaltungsgerichtliche Klage sei aber als Fundament ein
verletztes Recht des Beamten wesentlich , und von diesem
Grundsätze in dem Entwürfe lediglich im Interesse der
Gemeindeautonomie aus den bereits angeführten Gründen
zu Gunsten der besoldeten Gemeindebeamten eine Aus¬
nahme gemacht . — Auf dem gleichen Standpunkte stehe
auch die württembergische Gesetzgebung .

Der Abg . Kiefer weist zunächst auf den Zusammenhang
deS Z 26 mit der Bestätigungsfrage hin , spricht seine
Genugthuung darüber aus , daß das von der Großh . Re¬
gierung begehrte Bestätigungsrecht abgelehnt worden sei,
und bemerkt sodann , man habe es in den Bestimmungen
des § 26 , soweit es sich um die Entlaßbarkeit des Bürger¬
meisters auf Vernehmung der Gemeinde handle , nicht
sowohl mit einem Disziplinarverfahren , als vielmehr mit
einer der Regierung zustehenden Maßregelungsbefugniß z«
thun . Unzweifelhaft werde durch diese Befugniß eine
weitgehende Vollmacht eingeräumt , allein gleichwohl liege
ein Grund , diese seither bereits bestandene Bestimmung
zu beseitigen , nicht vor , da sich dieselbe rechtfertige durch
das Interesse auf das Staatsganze , dessen engere Terri¬
torien zu sein die Gemeinden trotz des ihnen emgeräumten
Selbstverwaltungsrechtes nicht «ufgehört hätten .

Was die Frage des Umfangs des verwalrungsrechtlichen
Schutzes anlange , den der 8 28 in seiner neuen Fassung
gewähre , so dürfe man von vornherein nicht verkennen ,
daß die Gebiete der verwaltungsgerichtlichen Kompetenz
und der Zuständigkeit der Verwaltung keineswegs überall
scharf abgegrenzt seien , daß vielmehr gerade hier in
mannigfacher Beziehung die Meinungen differirten . Immer¬
hin herrsche Einstimmigkeit darüber , daß in Fragen deS
reinen Ermessens die Verwaltung allein , mithin unter
Ausschluß jeder verwaltungsgerichtlichen Nachprüfung zu
entscheiden habe . Abgesehen von diesem äußerst empfind¬
lichen aber höchst wichtigen Individualrechte der Regierung
müsse für die Entscheidung der Frage , ob im Einzelfalle
verwaltungsgerichtlicher Schutz gegen eine Verfügung der
Verwaltungsbehörden gegeben sei , zunächst zum Austrag
gebracht werden , ob der durch die Verfügung Betroffene
in einem gesetzlich ihm zustehenden Rechte verletzt worden
sei . — Werde zum Beispiel ein Gemeindebeamter aus
seinem Amte entfernt , ohne daß die Regierung in der Lage
wäre , sich für ihr Vorgehen auf Gründe der Zweckmäßig¬
keit berufen zu können — deren Vorhandensein ja auch
die Voraussetzung der Anwendbarkeit des 8 26 der Städte¬
ordnung bilde — dann würde eine Gesetzesverletzung vor¬
liegen und die Regierung den betreffenden Beamten , zu
dessen Gunstey in solchem Falle nothwendig die Entschei¬
dung des Verwaltungsgerichtshofes lauten müsse , von
seinem Amte nicht fern hakten können .

Gleichwohl dürfe man nicht erwarten , daß gerade in
der bisher gekennzeichneten Richtung der Verwaltungs¬
gerichtshof künftig eine große Thätigkeit werde zu ent¬
wickeln haben .

Weit umfassender dagegen werde seine Arbeit auf dem
Gebiete der Nachprüfung der Beweisfrage werden . Ge¬
rade um dieser verwaltungsgerichtlichen Nachprüfung willen
werde die Verwaltung genöthigt sein , künftig auch zur
Begründung eines auf 8 26 , mithin auf Erwägungen der
Zweckmäßigkeit gestützten Entlassungserkenntnisses bestimmte
Thatsachen anzugeben , aus welchen sich weitere Schlüsse ab¬
leiten ließen . Komme dann der Verwaltungsgerichtshof bei
seiner Nachprüfung zu der Ueberzeugung , daß die That¬
sachen , auf Grund deren das auf Zweckmäßigkeisrücksichten
gestützte Erkenntniß erlassen worden , nicht bewiesen seien ,
so habe er das Erkenntniß , weil jeder thatsächlichen Grund¬
lage entbehrend , aufzuheben .

Ein weiteres , in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen¬
des Schutzmittel gegen Verwaltungswillkür sei die Oeffent -

lichkeit der Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshöf ,
denn dieselbe verhindere , daß bei Absetzungen von Ge¬
meindebeamten seitens der Regierung oberflächlich ver¬
fahren werde , da sich dieselbe andernfalls in der öffent¬
lichen Meinung kompromittiren würde .

Was endlich das Objekt des verwaltungsgerichtlichen
Schutzes anlange , so habe der Abg . v . Feder gewiß mit
Recht hervorgehoben , daß dieser Schutz nicht blos in Ansehung
der Einkünfte der Gemeindebeamten , sondern auch hin¬
sichtlich der Ehre derselben , die ja durch eine ungerecht¬
fertigte Entsetzung schwer gekränkt werde , gegeben sein
müsse . — Nicht zutreffend sei es , wenn von Seiten der
Regierungsbank behauptet werde , daß der Entlassene im
Falle einer zu seinen Gunsten ausfallenden Entscheidung
des Verwaltungsgerichtshofes zwar im Bezug seiner Be¬
soldung bleiben , nicht aber sein Amt solle weiter führen
dürfen . Der Beamte , dem ein die Entscheidung der Ver¬
waltungsbehörde aufhebendes verwaltungsgerichtliches Er¬

kenntniß zur Seite stehe , habe vielmehr einen Anspruch
auf Fortbekleidung seines Amtest — Wer verhindern
wolle , daß einem Gemeindebeamten durch Verwaltungs -

erkenntniß die Ehre solle abgesprochen werden können , ohne
daß ihm dagegen die Berufung an das Verwaltungs¬
gericht zustehe , der müsse dem Kommissionsantrage bei¬

stimmen .
Abg . Gönner : Die Kommission sei der Ansicht gewesen ,

daß der 8 26 ganz entbehrt , jedenfalls aber im Hinblick



auf die in den vorausgehenden Paragraphen, namentlich
in § 25, der Regierung gegebenen Befugnisse abgeschwächt
werden könne . Nachdem die Großh . Regierung sich im
Hinblick auf die Ablehnung des von ihr verlangten Be¬
stätigungsrechtes gegen jede Lenderung des § 26 erklärt,
habe die Kommission nachgegeben, in der Meinung, daß
der 8 28 immer noch einen genügenden Schutz gegen Will-
kürlichkeiten darbiete.

Was den Umfang der Nachprüfung des Verwaltungs-
Gerichtshofs bei Klagen auf Grund des 8 28 anlange , so
sei man darüber in der Kommission völlig einig gewesen,
- aß der Verwaltungs- Gerichtshof zwar die Frage der
Gesetzesverletzung, sowie die Beweisfrage, keineswegs aber
die Frage der Zweckmäßigkeitund des Ermessens zu prüfen

abe. Man habe daher den von der Großh . Regierung
egehrten Zusatz als selbstverständlich weggelassen.

Bezüglich des von der Regierung weiter vorgeschlagenen
Zusatzes „ besoldete" vor „ Gemeindebeamten" bemerkt
Redner, die Großh . Regierung sei in ihrer Argumentation
davon ausgegangen , daß eine verwaltungsgerichtliche Klage
nur da gegeben sei , wo eine Rechtsverletzung vorliege .
Die Kommission stimme diesem Satze zu, allein sie sage
weiter : auch die Verletzung der Ehre ist eine Rechtsver¬
letzung und darum muß auch den unbesoldeten Gemeinde-
Leamten im Falle ihrer Dienstentlassung , eben weil die
letztere ihre Ehre antästet, die verwaltungsgerichtliche Klage
gegeben sein, ja gerade diesen Beamten um so mehr, well
sie in uneigennützigster Weise der Gemeinde dienen. —
Wenn die Regierung — was ja in Wahrheit in Ansehung
der besoldeten Gemerndebeamten geschehen sei — überhaupt
«ine Ausnahme von dem Grundsätze zulasse, daß ein Recht
auf Fortführung eines Amtes nicht existire, dann könne sie
sich wohl mit dem Kommissionsantrage einverstanden er¬
klären , namentlich da die streitige Frage wohl nicht von
sehr erheblicher praktischer Bedeutung sein werde .

Abg . Birkenmeyer : Der Entwurf habe auch für die
der Städteordnung nicht unterstehenden Gemeinden Be¬
deutung , da derselbe eine freiheitliche Entwickelung des Ge¬
meindewesens anbahne, die ja für alle Gemeinden gleich
erstrebenswerth sei . Mit Recht habe man von diesem Ge¬
sichtspunkte ausgehend das Bestätigungsrecht abgelehnt . —
Aus der gleichen Erwägung empfehle sich die Annahme
des Kommissionsantrages , da derselbe eine Sicherung der
Beamten in ihrer ehrenamtlichen Stellung bezwecke und
denselbendurch Verleihung der verwaltungsgerichtlichen Klage
den gebührenden Rechtsschutz zu Theil werden lasse. Redner
hoffe, daß auch die Beamten der nicht der Städteordnung
unterstehendenStädte sich bald des gleichen Schutzes würden
Zu erfreuen haben.

Abg . Betzinger : Er könne der vorliegenden
" Frage

nicht die gleiche Bedeutung beimeffen, wie es von Seiten
der Großh . Regierung geschehe , denn es stehe ja außer
Streit , daß in allen Fragen des Ermessens nur die
Verwaltungsbehörden zu entscheiden hätten ; bei den Dienst¬
entlassungen aber spielten ja gerade die Ermessensfragen
die Hauptrolle . — Trotzdem aber sei es unzweifelhaft ein
Fortschritt, daß man wenigstens die Grundlage jedes Dis-
ziplinarerkenntniffes künftig der Nachprüfung des Verwal¬
tungs -Gerichtshofes werde unterstellen können . — Außer¬
dem komme in Betracht , daß ein erheblicher Unterschied
bestehe zwischen den Staatsämtern und den Wahlämtern .
Bezüglich der ersteren könne der Staat jederzeit sagen : ich
verzichte aus die Dienste eines gegebenen Beamten , belasse
ihm aber seine Besoldung . Anders bei den Wahlämtern .
— Hier stehe den Wählern das Recht zu , zu fragen :
warum entläßt man einen Beamten , der durch unser Ver¬
trauen zum Amte berufen wurde ? — Es liege also hier
ein besonderes Bedürfniß nach Ausdehnung des Rechts¬
schutzes vor und er bitte darum, dem Kommissionsantrage , ^
der diesen erweiterten Rechtsschutz gewähre , zuzustimmen, j

Ministerialdirektor Eisenlohr : Um ein Mißverständniß
zu beseitigen, erkläre er wiederholt , daß auch nach Auf¬
fassung der Großh . Regierung der Bürgermeister ein Recht
habe, sein Amt fortzuführen, wenn durch^lrtheil des Ver¬
waltungs- Gerichtshofes das die Dienstentlassung aus¬
sprechende Erkenntniß der Verwaltungsbehörde aufgehoben
worden sei. Redner habe dies bereits als eine Ausnahme
von dem allgemeinen Grundsätze bezeichnet , wonach kein
Beamter einen Anspruch auf Fortführung seines Amtes habe.

Sollten wirklich Mißbräuche Vorkommen bei Entlassung
unbesoldeter Gemeindebeamten, so könne diesen zunächst im
Wege der Verwaltung entgegengetreten werden, außerdem
aber sei die Großh . Regierung den Ständen verantwortlich
und diese Verantwortlichkeit wiege schwerer, als die dem
Verwaltungs-Gerichtshof zustehende Prüfung.

Politische Erwägungen seien bestimmend bei Entscheidung
der Frage , ob man den verwaltungsgerichtlichen Rechts¬
schutz ausdehnen wolle oder nicht . — Bei dem Bürger¬
meister falle in die Wagschale, daß die Entlassung ihn in
in seinem Lebensberuf wie in seinem Vermögen schwer
schädige . (Schluß folgt.)

Hroßyerzogtyum Hkrden ,

Karlsruhe , den 7 . März .
x (Gartenbau - Verein .) Die vorgestrige Monatsver -

sammlung des Karlsruher Gartenbau -Verein- war so zahlreich
besucht , daß der große Saal in den „ Bier Jahreszeiten " kaum

auSreichte. Hr . Hofrath vr . Neßler behändeste in de« Themar
„ Haltbarmachung deS Holzel im Freien" einen für die wirth-
schaftlichen Verhältnisse im Allgemeinen wichtigen Gegenstand,
der auch für Gärtner und Pflanzenfrrunde nicht ohne Interesse
ist. Die drei namhaftesten Konservirungsmittel für Hol» sind
Kupfervitriol » Sublimat und Kreosot ; ihre Wirkung auf die Er¬
haltung de« HolzeS wurde durch Vor,eigen von Rebpfähleu .
welche mit diesen Stoffen richtig behandelt worden stod , darge-
than . Während gewöhnliche Rebpfähle und auch solche , die am
untem Theile angekohlt wurden, nach 2 bis 3 Jahren schon an-
gefault sind und der im Boden befindliche Theil in dieser kurze»
Zeit zerstört ist, zeigten sich die mit Kupfervitriol. Sublimat uud
Kreosot behandelten Pfähle nach zehnjähriger Verwendung noch
fast unversehrt. Kreosot oder Kardolineum ist daS billigste und
jetzt allgemein angewendete Mittel . In England werden alle
Telegrapheastangen kreotisirt ; dasselbe geschieht bei uns in Elsaß -
Lothringen und soll auf da« ganze Reich ausgedehnt werde ».
Kreosot hat freilich seine Schattenseiten; der üble Einfluß auf
die Pflanzen in der Nähe ist nicht zu leugnen . Die Verwen¬
dung erfordert daher Vorsicht , die kreosotirten Hölzer sollten etw«
rin halbes Jahr im Freien stehen, bevor man sie zu den Pflanze »
bringt , damit der Geruch sich verliert. Eine schädliche Wirkung
auf die Reben fei nicht uachzuweisen, wenn die Pfähle nicht mehr
als etwa 40 ow von dem in den Boden kommenden Ende ab auf¬
wärts imprägnirt werden . In Warmhäusern könne Kreosot keine
Anwendung finden ; durch einen Firniß lasse sich übrigens die üble
Wirkung so ziemlich aufheben . Ja großen Massen finde neuer¬
dings daS Kreosot seine Anwendung in den Rebgegeuden deS
MarkgräflerlaudeS ; solche KreosotirungSanstalten befinden sich
u . a . in Müllheim und in Kandern. — Gärtner Ohlmer be¬
merkte zu diesem Vortrag , daß er in seiner Gärtnerei die Ver¬
wendung von Kreosot bedenklich gefunden hätte , daher er sie
längst aufgegeben habe. — Von einigen Gärtnern waren hübsche
Pflanzen ausgestellt , namentlich hatte Hr . Ohlmer eine pracht¬
volle Gruppe von Azaleen geboten . — In der nächsten MouatS -
sitzung . zu der auch Damen ungeladen sind, sollen Sämereien an
die Mitglieder abgegeben werden ; der Badische LaudeSvereiu hat
hierzu einen Beitrag von 40 M . bewilligt .

Weildorf , 4. März . (Bauernverein .) Am letzten Soun -
tag den 2 . d . M . hielt das ans der Bauernversammlung vom
17 . Februar gewählte Konnte hier eine Besprechung , wobei die
Statuten füe den „ Bauernverein der Bezirke Ueberliugen und
Pfullendorf " entworfen und angenommen wurden . Außerdem
wurde daS Komits durch Kooptation um 62 Mitglieder verstärkt.
Weiterhin wurde beschlossen , daß am 19 . oder 25 . d . M . eine
zweite große Versammlung in Drnkingeu bei Pfullendorf
abgehalten werden soll.

* Kleine Nachrichte « a«s dem Großherzogthn « . I »
Dürr heim kam vorgestern ein 2 ' /,jähriges Kind» daS mit sei¬
ner Mutter in der Küche war , als sich diese auf einige Augen¬
blicke entfernt hatte, dem Feuer zn nahe . die Kleider käme» iu
Brand und das Kind mußte nach gräßlichen Schmerzen seine»
Brandwunden zum Opfer fallen. — Vor dem HirschwirthShause
in Herzogenweiler steht ein Birnbaum (Spalier ) , der scho »
mit dem schönsten LaubeSgrÜn geschmückt ist.

Hmrdel Verkehr .
Handelsberichte .

Berloosnug . Stadt Ostende 25 Fr . - Loose vom
Jahre 1858 . Ziehung am 1 . März . Auszahlung am 1. Juli
1884 . Hauptpreise : Nr . 23389 » 5000 Fr . 17839 18155 21564
38146 a 500 Fr . Nr . 219 595 3880 7055 1964 9787 10414
11239 13185 13335 14339 15205 16250 17076 20002
20419 25227 32870 34371 36191 a 100 Fr . Nr . 527 12727
IS771 15316 18769 22440 26622 29332 34185 38693 a 50 Fr .

Pr eu ß is ch e 4'/, Pr o z . Konsols . Wie der „ Berl . Akt .
"

hört, hat ein Konsortium von Banken und Bankiers der preuß.
Regierung Vorschläge gemacht wegen einer Konversion der Preuß.
4'/,Pro» . Konsols. Es sind diese Konsols ebenso wie die 4proz.
Stücke ab 1 . Januar 1855 binnen einer alsdann gesetzlich zu be¬
stimmenden Frist in ihrer Gesammlheit kündbar. Bon den 4' , proz.
Konsols zirkuliren nach dem Etat Pro 1884—85 550 .934,650 M .»
von den 4Pro ». Stücken aber 2,314,020,750 M .

Berlin , 6. März . Der Verwaltungsrath der
DiSkontogesellschaft beschloß , eine Superdividende von
«7- Proz . zu vertheilen . Die Gesammtgewinne betragen 19. 164,521
M ., wovon1,055,729 M . für Verwaltungskosten «ad 2,400,000 M.
für Abschlagsdividende abgehen . Der Uebertrsg ans neue Rech¬
nung beträgt 1,560,771 M . Die allgemeine Reserve , welche die
statutenmäßige Höbe bereits überschritten , bleibt unverändet auf
12,530,890 M . stehen.

Paris , 6 . März . Wochenausweis der Bank von
Frankreich gegen den Status vom 28 . Februar . Aktiva :«
Baarbestand in Gold -s- 6,051,000 Fr . , Baarbestand in Silber
- j- 25 .000 Fr . , Portefeuille — 191 .098,000 Fr . , Vorschüsse ans
Barren3,471,000 Fr . Passiva : Banknotcnumlf . - 25,518,000Fr . ,
laufendeRechnungen der Privaten — 20,132,000 Fr . , Guthaben
deS Staatsschatzes —130,805 .000Fr . , Verhältniß des Notenumlaufs
zum Baarvorrath 67,62 . Zins - und DiScontoerträge 1,696,000 Fr .

London , 6 . März . WochenauSweis der en glis chen Bank
gegen den Ausweis vom 27 . Februar .
Totalreserve . . . . 13,928,000Pf . St .. — 187,000 Pf . St .
Notenumlauf . . . 24,572,000Pf . St . , -t- 391,000 Pf . St .
Baarvorrath . . . . 22,750,000Pf . St . , -s- 254 .000 Pf . St .
Portefeuille . . . . 26,736,000Pf . St . , -I- 1 . 923.000 Pf . St .
Privatguthaben . . . 23 . 618,000 Pf . St . , -s- 592 .000 Pf . St .
Staatsschatz- Guthaben 12,035,000Pf . St . , -s- 791 .000 Pf . St .
Notenreserve . . . . 12,908,000Pf . St .. - 122 .000 Pf . St .
Reoiermigssicherheit . 13,453,000 Pf . St . , unverändert .

Prozentverhältniß der Reserven zu den Passiven 38,88 Prozent
«egen 40,86 Proz . in voriger Woche . — Der Bank von England
wurden während der Woche per Saldo 216,000Pf . St . zum Ex¬
hort entzogen .

Submissionen im Auslande . 1) Direktion der königl.
rumänischen Staats - Eisenbahnen zu Bukarest : Am 10 . März
d . J . n . St . 50,000üx gekochte - Leinöl , 600 ü« Salzsäure , 3000 üx
Bleimennig ; Kaution 5 Proz . deS geforderten Preises . Die
näheren Bedingungen sind an Ort und Stelle einzusehen . 2)
K . K . Direktion für StaatS -Eisenbahn-Betrieb in Wien : Am
10. März d . I . . Mittags . 15,000 üx Hanf für Stoffbüchsen-
Packung. Die näheren Bedingungen liegen bei der genannten
Behörde in Wie» (Abtheiluug HI ») Fünfhaus , Bahnhofstraße 2
zur Einsicht aus .

Q, Mannheim , 6. März . Bon Großh . Hauptzoll¬
amt wurden in der Woche vom 24 - Februar bis 1 . März (daS
Mehr oder Weniger dieser Woche verglichen mit der Parallel¬
woche 1883 in Klammern) abgefertigt in Kilogramm : Zufuhr
949,677 ( - 2 .966,109 ) , davon 939 .677 vom Ausland . Weizen
619,665 (- 2,521,977) . Mais 261 . 338 ( - 77. 942 ) , Sämereien
43,174 (- 391,690 ) , Gries 15,500 (-f- 15,500 ) . Mehl 10,000
( -s- 10 .000 ) . Abfuhr 891 .525 (-f- 471,597 ) , davon 861,650 in daS
Ausland . Weizen 767,000 (-s- 367,000 ) . Gerste 10,000 ( ü 10.000)
Mais 114,525 (-s- 94,597 ) . Der Bahnverkehr bezifferte sich auf
5,352,420 (-s- 2,477,610) Versand , davon 1,182,590 nach dem
Ausland . Weizen 4 .250,640 (7- 1,818.540) . Roggen 80,000
(->- 25,000 ) . Gerste 49,960 (-j- 19,960 ) , Hafer 50,940 (-s- 50,940) ,
Hülsenfrüchte 41 .970 (— 19,310 ) , Mais 276,030 ( -1- 190 .530) .
Kleesaat 80,120 (-1- 29 .460 ) . Oelsaat 522,760 (-s-362,490) . Der
Empfang belief sich auf 254,770 ( — 290 .930 ) nur vom Inland .
Weizen 63 .000 (-f- 22 .580) , Gerste 139,200 (- 321 .000) . Hafer
42,570 (-s- 37. 570) . Hülsensrüchte 10,000 (— 30 .00M . Zu dem
Borrath von Petroleum von 4085 (— 2615) Fässern kamen
928 (->- 928) , gingen ab 1024 (— 1230) , so daß Borrath bleibt
von 3989 (— 457 ) , darunter 2 Fässer Naphta , 405 Terpentinöl ,
696 Schmieröl.

Köln , 6 . März . Weizen lova hiesiger 18.50, lvoo fremder
19.—, per März 17. 70 , Per Mai 18 . 10. Roggen loo« hiesiger
14 50 , per März 13.80 , per Mai 14.30 . Mböl lo«, mit Faß ,
35 .— , per Mai . 33 . 10. Hafer looo hiesiger 14 .—.

Bremen . 6. März. Petroleum-Markt . (Schlußbericht.) Stan¬
dard white loov 7 .45 , per April 7.45 » per Mai 7 .55 , per Juni
7 .65 , per August- Dezember 8.15 . Weichend . Amerik . Schweine¬
schmalz Wilcox nicht verzollt 46 .

PariS . 6 . März . Rüböl per März 75 — , Per April 75.— ,
per Mai -August 75. — , Per Sept .-Dez. — . Behauptet . — Spi¬
ritus per März . 42 .70, per Sept . -Dez 45 .50 . Weichend . — Zucker ,
weißer , drsv. 4tr . 3 per März 5330 , per Mai -Aug . 54 .60.
Träge . — Mehl . 9 Marken, per März 48.60 , per April 49. 10,
per Mai - Juni 50 . 10 , per Mai -Aug. 51.—. Träge . — Weizen
per März 23 .—. per April 23 .20, per Mai -Juni 23.80, per

Mai -Aug . 24.40. Still . — Roggen Per März 15.50, »er Apr il
15 .70, Per Mai -Juni 16 .20, per Mai -Aug. 16.50 . Still . —
Talg , disponibel 90. — Wetter : schön .

Antwerpen , 6 . März . Petroleum-Markt. (Schlußbericht.)
Stimmung : Weichend . Rafstnirt. Type weiß, diSP. 19 '/, .

New - Uork » 5. März . (Schlußkurse .) Petroleum m New»
Aork 8* , . dto . mPhiladelphia 8' /, , Mehl 3 .65 , Rother Winter -
weizen t .08 , MaiS (old mixed - 62 , Havanna - Zucker 5' /, »
Kaffee, Rio good fair 12'/- , Schmalz (Wilcox ) 9.90 , Speck 10' /«.
Getreidefracht nach Liverpool 1 /, .

Baumwoll - Zufuhr 10,000 B . , Ausfuhr nach Großbritannien
8000 B . , dto. nach dem Eontinem 7000 B .

Die New - Aorker Germania , Lebensversiche¬
rungs - Gesellschaft , veröffentlicht in dem Jnserateutheile
dieser Nummer einen Auszug aus ihrem Jahresbericht , dessen
Zahlen die vorzügliche Lage der Gesellschaft aus 's neue konfta-
liren . Die Aktiva haben sich um über 2 Millionen Mark ver¬
mehrt und belaufen sich nunmehr auf 44,210 .011 M . , « ovo»
56 Proz . auf erste Hypothek , 26 Proz . in Staatspapieren und
Korporationsobligationen , 12 Proz . in Gruadeigenthum und 3
Pro, , in Lombardanleihen, also 96 Proz . verzinslich angelegt sind ,
so daß nur 4 Proz . auf Baarbestand , Prämien zum Jncaffo ia
den Händen von Agenten und dergl . kommen. Die Passiva be¬
tragen 39,3 >9 .078 M . , davon die rechnungsmäßige Prämien¬
reserve 37,575 081 M . und daS Sicherheitskapital 850,000 M .
Die Aktiva übersteigen die Passiva also um 4,890,933 M . Die
Einnahmen au Prämien und Zinsen betrugen im vergangene»
Jahre 8,501,143 M . Für Todesfälle wurden 2,520,831 M .
( wovon 555,594 M - in Europa) ausgezahlt ; für zu Lebzeite»
fällig - Policen und Renten 1 .047 .692 M . (in Europa 46,138 M )
und für Dividenden 978,574 M . (in Europa 239,594 M .) . Ne»
versichert wurden im vergangenen Jahre 19,243.715 M . auf 2231
Policen , wovon in Europa 6,142,976 M . auf 1167 Policen.
In Kraft waren am Ende des JabreS 21,753 Policen für
162,116,662 M . , wovonin Europa 9424 Policen für 48,392,046 M .
Kapital und 33,364 M . Rente. Die Prämienreserve beträgt über
23 Proz . der versicherten Summe und im Ganzen sind sogar schon
nahe an 27 Proz . der versicherten Summe vorhanden . Von den
in Europa Versicherten haben 144 Personen die Anwartschaft zur
Versicherung gegen Kriegsgefahr zu den der Gesellschaft eigen«
tbümlichen bequemen Bedingungen erworben . Bon den Aktiven
der Gesellschaft befinden kch in Europa : Depositen zu« Betrage
von 2.540,272 M ., der Werth des Geschäftshauses in Berlin von
1 .055.000 M . und Darlehen auf Police 235,553 M . , also zu¬
sammen 3,830,825 M .

Verantwortlicher Redakteur: Karl Trost in Karlsruhe .

— ir Rmk-, 1 Gulden ö. W . — L Rink ., 1 Franc — 80 Pfg .

101'/,
102 -/,.
1027 .
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Staatsgapierr .
Baden 3 ' /, Obligat , fl.

' * -
^ . 4 . M .
Bayern 4 Obligat . M .
Deutschs . 4 Reichsanl.M .
Preußen 4' /,7 » Eons. M .
^ . 4°/. Consols M . 102" /. ,
Sachsen 3"/, Reute M . 83 ' /, ,
Bttbg . 4»/iObl .v78/79 M .105" /,,

4Obl . M . 102- ,
Oesterreich 4 Goldrevte fl. 86 ' /,«

» 4 ' /« Silberr . fl. 68-/,»
» 4' /« Papierr . fl. 67 ' i«
, 5Papierr . v . 1881 80 ' /«

Ungarn 6 Goldrevte fl. 103 ' /,,
c^ , . 4 . fl. 77'/, .
Italien 5 Rente Fr . 94' /,
Rumänien 6 Oblig . M . 103' /,
Rußland 5 Obl . v . 1862 ^ 91

- 5 Obl . v . 1877 M . 93 ' /,
» bIl . Orientanl . PR . 58 ' /«
» 4 Eons. v . 1880 R . 76' /,

Schweb. 4 ia Mk . 99' /,
Span . 4 AuSländ. Rente 61 ' /, ,
Schw . 4' /, Bern v . 1877 F . 102»,«

. 47, Bern 1880 F . 101»/i ,
N .-Amer.4' /,C .Pr. 189lD . 111 - ,
N .-Amer. 4L - Pr . l907D . 1207,
Egypten 4 Unis. Obligat . 66-/,

Bank -Aktien
4' /,DeutscheR . - Bank M . 147 ' /,
4Badische Bank Thlr . 1l9 ' /«
5 Basler Bankverein Fr . 125 ' ,
4 Darmstädter Bank fl . 157 ' «
4Disc .- Kommand . Thlr . 203
5 Frankf .BaukvereinTblr . 92 /«
5 Oest . Kreditanstalt fl. 277 - /,
5 Rhein . KreditbankThlr . 110' /,
5D . Effekt - u .Wechsel - Bk.

407» einbczahlt Thlr . 128 '/,
Eisenbahn -Aktien .

4 Heidelberg-Speyer Thlr . 53 ' /,
4 Heff-Ludw .-Bahn Thlr . 109' /,
4 Meckl .Friedr . - Franz M . 194 ' ,
3 ' /, Oberschles .-St . Thlr . 275

Frankfurter Kurse vom 6 . März 1»84.
129' /,

99 ' /.
195

217 ' «
262 '

,«
254 ' ,
2667,
1227,

157
1677,
151' /.

47, Pfälz . Maxdahn fl.
4 Pfälz . Nordbaha fl.
4 Rechte Oder -Ufer Thlr .
8 ' , Thüring . Uit. Thlr .
5 Böhm . West-Bahn fl.
5 Gal . Karl - Lndw .»B . fl.
5 Oest .Franz -St . - Bahofl
6 Oest . Süd - Lombard fl.
5 Oefl . Nsrdwest fl.
5 „ „ lüt . ö . fl.
5 Rudolf fl.

Eisenbahn - Prioritäten .
4 Hess. Ludw .- B . M - 101' ,
4Pfäl ». Ludw .-B . M . 101- '«
4 Elisabethsteuerpflicht , fl. 89" ,„
4 „ steuerfrei fl. 957,
5 Fraaz -Josef v . 1867 fl.
47, Gal . C .- Lud . 1881 fl.
5 Müyr . Grenz- Bahn fl.
5 Oest Nordweft- Gold-

Obl . M .
5 Oest. Nordw. lüt. fl.
5 Oest. Norinv. llt . ö . fl.

85 ' /»
757 „

104-7
88 '/,

5 Äoralberger fl.
5 Gotthard m Ser . Fr .
5 . IV .
4 Schweiz. Central
5 Süd - Lomb . Prior , ff.
3 Süd - Lomb . Prior . Fr .
5 Oest . Staatsb . -Prior , fl.
3 dto . I- VIII L . Fr .
3 Livor . lut . 0,1 -1 u. 02
5 ToScan. Central Fr .

Pfandbriefe .
4 Rh . Hyv . - Bk. - Pfdbr .
5 Preuß .Cent. -Bod . - Cred.

Verl, ä 110 M .
4 dto „ ä 100 M .
4' /,Oest .B . - Crd .-Anst. fl.
5 Ruff . Bod . - Cred . S .R .
47« Süd - Bod . - Cr . -Pfdb .

Verzinsliche Loose .
3' /, Cöln Mind .Thlr . 100 126 » /, ,
4 Bayrisch« „ 100 1337
4 Badische „ 100 133
4Meia .Pr .Pfdb .Thlr . 100 117 »/,

«77, .
104

1057.
99

1037, ,
59 ' .

105-/,
78 ' , «

59" ,. .
S67,

100' ,
1157«
100' «

102
88 ' ,

1007,

ruLel --- Rmk. « . ro Pfg .» 1 Marl Bank« — Rmi. I . so Pfg ._
3 Oldenburger Thlr . 40 123
4Oesterr . v . 1854fl. 250
5 „ V. 1860 „ 500 120' ,
4Raab -GrazerThlr . 100 947
UnverzinslicheLoosepr .Stück
Badischefl. 35- Loose 223 .80
Braunschw .Thlr .20-Loose 97 .40
Oest . fl. 100-Loosev - 1364 312 —
Oeflerr . Kredilloosefl.100

von 1858 31350
Uagar .Staatslooseff .100 225 —
Ansbacherfl . 7- Loose 21.25
AugSburgerfl . 7- Loose 27.80
Freiburger Fr . 15 -Loose
Mailänder Fr . lO- Loose 15.25
Meiniagerfl . 7 - Loose 26 .95
Schweb . Tdlr .lO -Loofe 61.

Wechsel and Sorte «.
Paris kurz Fr . 100 81.25
Wien kurz fl . 100 168.80
Amsterdam kurz fl.100 169.30
London kurz 1 Ps . St . 20.51
Dukaten 9.49

Dollars ia Gold 4.17
20 Fr .- St - 16.20
Ruff. Imperials 16 . 72
Sovreigas 20.41

Städte -Obliaatione » «nd
Industrie -Aktie «.

4 Karlsruher Obl . v . 1879 —
4 Maanheuner Obl . —
4Psorzheimer „ 1883 —
4 ' /, Baden-Baden „ —
4Heidelberg „ —
4Fceiburg , —
4 Konstanz » „ —
Etlliager Soinnerei o.ZS . 129
Kirlsmh . Maschiaenf .dto . 118
Bad . Zuckers . , ohne Zs . 123
3< Deutsch.Phöa .207»E, . 175
4 Rh . Hypoth .-Bank507,

de, . Thl . 113
5 WesteregelnAlkali 159 ' /«
Reichsbank Discout 47»
Franks . Bank. Discont 47»
Tendenz : sehr fester Haltung .



D .827 . 1. Gemeinde Waltershofen mit Wippertskirch , Amtsgerichts -
dezirkS Freibur , i . « .

Oeffentliche Aufforderung
zur Erneuerung der Einträge von Vorzugs - uno Unter¬

pfandsrechten.
Diejenigen Personen , zu deren Gunsten Einträge von Vorzugs - und

LnterpfandSrechten länger als dreißig Jahre in den Grund - und UnterpfandS-
HKchern der
Gemeinde Waltershofe « mit Wippertskirch , Amtsger .-Bez . Freidnrg .
« »geschrieben find , werden hiermit auf Grund des Gesetzes vom 5. Juni 1860,
die Bereinigung der Unterpfandsbücher betreffend (Reg .Blatt S . 213 ) , und des
Gesetzes vom 28. Januar 1874 , die Mahnungen bei diese» Bereinigungen betr.
lGesetzes - und Verordnungsblatt S . 43) , aufgefordert , die Erneuerung der¬
selben bei dem Unterzeichneten Gewähr- und Pfandgerichte unter Beobachtung
der im Z 20 der VollzugSvrrordnung vom 31 . Januar 1874 ( Gesetzes- u . Verord¬
nungsblatt S . 44) vorgeschriebenen Formen nachzusuchen , falls sie noch An¬
sprüche auf daS Fortbestehen dieser Emträge zu haben glauben , und zwar bei
Vermeidung deS RechtSnachtheils, daß die

innerhalb sechs Monaten
» ach dieser Mahnung nicht erneuerten Einträge werden gestrichen werden .

Zugleich wachen wir hiemit bekannt » daß eia Verzeichniß der in de» Büchern
obengenannter Gemarkungen seit mehr als dreißig Jahren eingeschriebenen Ein¬
träge i» Gemeindehause dabier zur Einsicht offen lregt.

Waltershofen , deu 4 . März 1884 .
DaS Gewähr - und Pfandgericht.

Ebrat , Bürgermeister . Ralhschreiber Ehrat .
«VltrgerUflze Rechtspflege .

Öffentliche Zustellung .
D .806 . 2 . Nr . 2605 . Achern . Der

Schuhmacher Ignaz Hug von Sas -
bach klagt als Prozeßpfleger des un¬
ehelichen KindeS der ledigen Josephs
Schuh , Namens Josephinc Schuh ,
gegen den angeblich in New Port sich
aufhaltendea Bäcker Fridolin Basler
von Ottenhöfen , auf Grund des Z 2
deS Gesetzes vom 21 . Februar 1851 ,
mit dem Antrag auf Berurtbeilung des¬
selben zur Zahlung eines wöchentlichen
Eruährungsbeitraas von 1 M . 50 Pf . ,
in vierteljährigen Raten vorauszahlbar ,
und ladet den Beklagten vor das Gr .
Amtsgericht Achern auf

Dienstag den 20 . Mai 1884,
Vormittags 8 Uhr .

Zum Zweck der öffentlichen Zustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Achern , den 29 . Februar 1884 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Der Gerichtsschreiber:
Steinbach .

Aufgebot .
D .314 . 2 . Nr . 2 .566. Breisach .

Johann Hecklinger , Taglöbner von
Jhriugen , besitzt aus Ableben seiner im
Jahre 1846 verstorbenen Mutter , der
Johann Hecklinger Wittwe , Barbara ,
geb Riefle von Jhrinaen , auf der Ge¬
markung Jhriugen 1 */, Mannshauet
Reben im Kleinfrohnthal , einers . Wil¬
helm Mößner , anderseits Jakob Groß -
klauS , bezüglich dessen wegen Mangels
an Erwerbs - und Eigenthumstitelu das
Aufgebot beantragt ist . — Es werden
alle Diejenigen, welche an diesen Grund¬
stücken in den Grund - u . Pfandbüchern
nicht eingetragene und auch sonst nicht
bekannte dingliche od . auf einem Stamm¬
guts - oder Familiengutsverbande be¬
ruhende Rechte zu haben glauben , auf¬
gefordert, solche spätestens in dem auf
Freitag den 25. April d . I . , Vor¬
mittags 9 Uhr , bestimmten Aufge¬
botstermin geltend zu machen , ansonst
die nicht geltend gemachten Ansprüche
für erloschen erklärt würden. Breisach,
den 26 . Febr . 1884 . Großh . Amtsge¬
richt . Der Gericktsschreiber: Weisser .

Ausschluß -Urtheil.
D .301 . Nr . 1818 . Durlach . Nach¬

dem an die im Aufgebot vom 18. Ja¬
nuar d . I . , Nr . 492 , aufgeführten Lie¬
genschaften Rechte und Ansprüche der
dort bezeichneten Art im Aufgrvots -
termin vom Heutigen nicht angemeldet
worden sind , werden solche d u Klägern
gegenüber für erloschen erklärt.

Durlach , den 29 . Februar 1884 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Zur Beurkundung.
Der Gerichtsschrciber:

Sigmund .
Konkursverfahren.

D .331 . Nr . 5146 . Freiburg . In
dem Konkursverfahren über das Ver¬
mögen der Modistin Marie Burg¬
graf hier ist zur Abnahme der Schluß¬
rechnung des Verwalters , zur Erhebung
von Einwendungen gegen das Schluß -
verzeichniß der bei der Vertheilung zu
berücksichtigenden Forderungen u . zur
Beschlußfassung der Gläubiger über die
nicht verwerthbaren Vermögensstücke der
Schlußtermin auf

Montag den 24 . März 1884 ,
Vormittags 9 Uhr ,

vor dem Großh . Amtsgerichte Hierselbst
bestimmt .

Freiburg , deu 5 . März 1884 .
Dirrler ,

Gerichtsschreiber
des Großh . bad . Amtsgericht« .

D .320 . Nr . 3899 . Billinge » . Durch
Beschluß deS Großh . Amtsgerichts Bil¬
lingen vom Heutigen wurde das Kon¬
kursverfahren gegen Johann Tritsch -
ler , Orchestrionsabrikant von Vöhren-
bach, nach Abhaltung des Schlußtermins
aufgehoben.

Villingen , den 3 . März 1884 .
Der Gerichtsschreiber

deS Großh . bad . Amtsgerichts :
Huber . i

Berscholleuheitsverfahrea.
D . 285 . Nr . 2254. Kenzingen .

Von Großh . Amtsgericht Kenzingen
wurde heute erkannt: Der im Jahre
1855 nach Amerika auspewanderte , am
16 . Oktober 1867 im Alter von 35
Jahren zu Philadelphia gestorbene
Metzger Ludwig Meyer von Riegel
soll angeblich Kinder und gesetzliche
Erben hinterlassen haben , deren Namen

und gegenwärtiger Aufenthaltsort nicht
§ bekannt sind . Diese werden auf Antrag
' der 4 Geschwister des Ludwig Meyer ,
i Namens Johann Georg , Josefa , Ka-
jrolina und Maria Anna Meyer von
i Riegel aufgefordert,

binnen Jahresfrist
Kunde hierher gelangen zu lassen , wi -
drigeuS sie für verschollen erklärt wür¬
den und das von Ludwig Meyer in
Riegel zurückgelafsene Vermögen seinen
muthmaßlichen Erben gegen Sicher¬
heitsleistung in fürsorglichen Besitz ge¬
geben wird.

Kenzingen, den 22 . Februar 1884 .
Der Gerichtsschrciber

des Großh . bad . Amtsgerichts :
Sanier .

Eutmitudiguog .
D .295 . Nr . 2417 . Radolfzell .

Heinrich Wick von hier wurde durch
Beschl . v . 26 . v . M . . Nr . 2202 , im
Sinne deS L .R .S . 489 entmündigt.

Radolfzell , den 3 . März 1884.
Großh . bad . Amtsgericht.

Tröger .
Erbeiuweismlge ».

D .294 . Nr . 1804 . Emmendingen .
Ausfertigung . Die Wittwe des am
27 . Dezember 1883 gestorbenen Messer¬
schmieds Johann Wilhelm Eccard ,
Maria Magdalena , geborne Stahl von
Emmendingen , hat um Einweisung in
Besitz und Gewähr des Nachlasses ihres
verstorbenen Ehemannes gebeten . Et¬
waige Einsprachen gegen dieses Gesuch
sind längstens in dem am Freitag
dem 9 . Mai d . I . vor Gr . Amtsge¬
richt Emmendingen stattfindenden Ter¬
mine zu erheben , widrigenfalls dem
Gesuche entsprochen würde. Emmen¬
dingen , den 29 . Februar 1884 . Großh .
Amtsgericht, ( gez.) F . v . Mentzingen .
Die Uebereinstimmung obiger Ausfer¬
tigung mit der Urschrift wird beurkun¬
det . Emmendingen. 29 . Februar 1884 .
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Jäger .
D .241 . 3 . Nr . 2,727 . W o l f a ch .

Gottfried Schultheiß von Welschen -
steinach hat um Einweisung in den Besitz
und die Gewähr des Nachlasses seiner
Ebefrau . Rosalie, geb. Meliert , gebeten .

Diesem Anträge wird statlgegeben,
wenn nicht

binnen 6 Wochen
Einsprache erhoben wird .

Wolfach. den 27 . Februar 1884 .
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Amtsgerichts :
Häsfig .

D .299 . 1 . Nr . 3147 . Bruchsal .
Maria Luise Schoov , Wittwe des
dahier verstorbenen Mechanikers Jo¬
hann Gesell , hat dahier beantragt ,
weil die erbfähigen Verwandten des
Letzteren die Erdschaft ausgeschlagen
haben , sie in die Verlussenschafl ihres
Ehemannes , die sie übernehmen wolle ,
einzuweisen . Dem wird entsprochen
werden , wenn

innerhalb sechs Wochen
kein Einspruch erhoben wird .

Brucksal, den 15 . Februar 1884.
Großh . bad . Amtsgericht.

Der Gerichtsschreiber :
Rißel .

Erbvorladiwgeu.
C833 . Bruchsal - Benedikt De sch¬

lier von Oestringeu ist in den Nach¬
laß seines am 9 . Februar 1884 verleb¬
ten Vaters . Josef Deschner , LandwirthS
von Oestringeu, gesetzlich witberufen.

Da dessen Aufenthaltsort unbekannt
ist , wird derselbe aufgefordert , seine
Erbansprüche an obigen Nachlaß

binnen 3 Monaten
hieher geltend zu wachen , widrigenfalls
die Erbschaft so vertheilt werden würde,
als wenn der Vorgeladene zur Zeit des
Erbanfalls nicht mehr am Leben ge¬
wesen wäre.

Bruchsal, deu 3 . Mä « 1884.
Großherzogl. Notar

Leonhard .
C .817 . Kenzingen . Hermann

Dörle , Bierbrauer von Herbolzheim ,
dessen Aufenthalt unbekannt ist , wird
zur Empfangnahme der Erbschaft auf
Ableben seiner Mutter . Franz Josef
Dörle 's Wittwe, Elisabeths, geb . Dörle
von Herbolzheim , mit Frist von

drei Monaten
mit dem Bedeuten anher vorgeladen,
daß wenn er nicht erscheint , die Erb¬
schaft Denjenigen zugetheilt wird , wel¬
chen sie zukäme , wenn der Vorgeladene
zur Zeit des ErbanfalleS nicht mehr

am Leben gewesen wäre.
Kenzingen, den 3. März 1884 .

Der Großh . Notar :
Kuenzer .

C.806 . MoSbach . Burkard Zim
mermann von Katzeotbal, welcher vor
mehreren Jahren nach Amerika sich be¬
geben hat und dessen gegenwärtiger
Aufenthalt dabier unbekannt ist, ist zur
Erbschaft seiuer in Katzeotbal verstürbe
neu Mutter , der Florian Zimmermanu
Wittwe . Rostna , geb . Herkel , berufen.
Derselbe wird deßhalb zu den Thei-
lungsverhandlungeu mit Frist von

drei Monaten
mit dem Bedeuten anher vorgeladen,
daß , wenn er nicht erscheint , die Erb
schaft Denen werde zugetheilt werden ,
welchen sie zukäme , wen» der Borge-
ladene zur Zeit des Elbanfall « nicht
mehr am Leben gewesen wäre.

MoSbach, den 4. März 1884 .
Großh . Notar

Bender .
C .819 . Mosbach . Johann Adam.

Andreas , Georg Adam und Heinrich
Bißwanger von Breitenbronn » z . Zt .
unbekannt wo in Amerika abwesend , sind
an dem Nachlaß ihrer ft Mutter , An
dreaS Bißwanger Wittwe . Elisabeths,
geb. Kempp von lBreitenbronu , erb¬
berechtigt .

Dieselben werden hiermit zu den Tbci-
lungsverhandlungen und zur Empfang¬
nahme ihres Erbtbeils mit Frist von

drei Monaten ,
von heute an gerechnet , mit dem Be¬
deuten anher vorgetaden, daß im Falle
ihres Nichterscheinens die Erbschaft
Denen zugetheilr würde, welchen sie zu¬
käme . wenn die Geladenen zur Zeit deS
Erbanfalls nicht mehr am Leben ge¬
wesen wären.

Mosbach , den 4. März 1884 .
Großh . bad . Notar

Hanagarth .
C699 .2 . Staufen . Roman Binkert

von hier , vermißt, ist zur Erbschaft sei¬
ner dieser Tage dahier verstorbenen
Mutter , der Taalöhner Josef Binkert
Ehefrau , Maria Anna , geb . Neymeyer,
berufen. Derselbe wird audurch zu den
Berlaffcnschaftsverhandlungen und zur
Empfangnahme seiner Erbgebühr mit
Frist von

drei Monaten
hierher vorgeladen , mit dem Anfügen,
daß im Falle seines Ausbleibens die
Erbschaft lediglich Denjenigen zugetheilt
werden wird, welchen sie zukäme , wenn
der Vorgeladene zur Zeit deS Erban¬
falles nicht mehr am Leben gewesen
wäre.

Staufen , den 22 . Februar 1884 .
Großh . Notar

Ries .
Handelsregister-Einträge .

D .284 . Nr . 2330/31 . Konstanz .
Ju das diesseitige Firmenregister wurde
emqetragen:

1 . Unter O .Z . 287 . Firma : Schu -
>er - Federspiel in Konstanz.
Inhaber : Kaufmann Karl Schü¬
ler, wohnhaft in Kreuzlingen.
Eheveclrag mit Maria Josefa ,
geb . Federspiel , ä . ä . Konstanz,
7 . Februar 1879 . wonach jeder
Ebetheil nur die Summe von
IM M . in die Gemeinschaft ein¬
wirft und alles übrige gegen¬
wärtige und zukünftige , liegen -
schaftliches wie fahrendes Bei¬
bringen mit den darauf haftenden
Schulden von beiden Theilcn von
der Gemeinschaft ausgeschlossen
wird.

2 . Unter O .Z . 288. Firma : Patent
Falzziegelei Konstanz E .
Schmid - Kerez in Konstanz.
Inhaber : Emil Schmid - Kerez ,
Architekt von Zürich. DemGast -
wirth Albert Kramer dahier ist
die Prokura ertheilt worden.

Konstanz, den 3 . März 1884 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Schönte .
D .185 . Nr . 2139 . Schopfheim .

Zu O .Z . 22 des Gesellschaftsregisters
wurde eingetragen : Die Firma „ We¬
berei Hasel " in Hasel ist erloschen .

Schopfheim , den 23 . Februar 1884 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Weisser .
D .267 . Nr . 1776 . Emmendingen .
u O .Z . 2 deS GenoffmschaftSrcgisters,
-olkSbank Emmendingen betreff .,

ist eingetragen : Bei der Erneuerungs -
Wahl von 3 Ausschußmitaliedern wur¬
den auf eine einjährige Amtsdauer ge¬
wählt die bisherigen Mitglieder Herr
Albert Dölter von hier und Herr W.
Wehrte von da , sodann Herr Karl
Sexaller von Theuingen für den ch Hrn .
Wilhelm Beideck von hier . Emmen-
dingen, 29 . Februar 1884 . Gr . Amts¬
gericht. F . v . Mentzingen .

D .288 . Nr . 4952. Freiburg . Unter
O .Z . 481 und 656 des Firmenregisters
wurde eingetragen : Die frühere, unterm
1 . Januar d. I . erloschene Firma To¬
bias Lippmann wurde wieder neu
angemeldet. Inhaber ist jetzt Abraham
Lippmann iu Konstanz, nach dessen mit
Klara Auguste Lazarus abgeschlossenem
Ehevertrag ein jeder Ehetheil IM M .
in die Gemeinschaft cinwirft , während
alles übrige, durch unentgeltlichenRechts-
titel zu erwerbende gegenwärtige und
zukünftige Fahrniß - und Liegenschafts -
Vermögen mit den darauf haftenden
Schulden von der Gemeinschaft ausge¬
schlossen und als liegenschaftliches Son¬
deraut erklärt ist.

Tobias Lippmann hier ist al« Pro¬
kurist bestellt mit dem Rechte , mit der

Firma zu zeichnen.
Freiburg , den 3 . Mär » 1884 .

Großh . bad . Amtsgericht.
Gräff .

D .309 Nr . 1147 . Säckingen . In
daS diesseitige Handelsregister wurde
eingetragen:

Unter Ord .Z . 84 die Firma Anton
ViI linger iu Säckingen. Inhaber der
Firma ist Müller Gustav Villinger ledig
in Säckingen.

Säckingen, den II . Februar 1884.
Großh . bad . Amtsgericht.

Bublinger .
D .308 . Nr . 1507 . Brette » . Unter

Ord .Z . 6 deS Genoffenschaftsregister«
wurde unter dem Heutigen eingetragen:
„Landairthschaftlicher Konsum -
Verein Bretten , eingetragene Ge¬
nossenschaft" . mit Sitz io Bretten .

Der Gesellschaftsvertrag ist vom 23.
Januar 1884 .

Zweck des Vereins ist billigste Be¬
schaffung der Bedürfnisse der HauS-
und Landwirthschaft in bester Qualität ,
gemeinschaftlicher Verkauf von Produk¬
ten auS dem landwirthschaftl. Betriebe
und Schutz der Mitglieder gegen Ueber -
vortheilung.

Die Zeitdauer der Genossenschaft ist
eine unbeschränkte .

Die Bekanntmachungender Genossen¬
schaft erfolgen unter deren Firma und
der Unterschrift des Direktors oder sei¬
nes Stellvertreters und eines weiteren
Vorstandsmitgliedes im Brettcner Wo¬
chenblatt .

Die Zeichnung NamenS der Gesell¬
schaft geschieht durch Namensunterschrift
deS Direktors oder seines Stellvertreters
und eines weiteren Vorstandsmitgliedes
unter der Firma des Vereins.

Die jetzigen Mitglieder des Vorstands
sind : Bäcker Josef Zengerle, VereinS -
vorsteher ; Hieronymus Vogel und Wil¬
helm Hörgt , dessen Stellvertreter , und
Adolf Cousin, Kassier.

Bretten , den 19 . Februar 1884.
Großh . bad . Amtsgericht-

Selb .
D .307 . Nr . 1303 . Ettlingen . Zu

Ord .Z . 65 des Firmenregisters , Firma
„ Masch . - Fabr . Neurod A . von
Babo in Neurod bei Etzenroth " wurde
heute eingetragen: Die Prokura ist zu¬
rückgezogen.

Ettlingen , den 3 . März 1884 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Ribstein .
D 186 . Nr . 3451 . Schwetzingen .

Zn O .Z. 2 des Genoffenschaftsregisters,
den „Landwirthschaftlichen Cre -
ditverein E . G . in Plankstadt" betr.»
wurde unterm Heutigen eingetragen:

Die bisherigen Vorstandsmitglieder,
die Herren Philipp Jakob Gaa , Joh .
Rosenberger und Valentin Zimmermann
sind aus dem Verein ausgetreten und
an deren Stelle die Herren

Gg . Michael Himmele ,
Johann Josef Goa und
Georg Jcsef Seßler

gewählt worden .
Schwetzingen, 20 - Februar 1884 .

Großh . bad . Amtsgericht.
Armbruster .

D .312 . Nr . 3872 . Schwetzingen .
Zu O .Z . 15 d s GeftllschaftSregisterS
wurde unter, - oeuligeu eingetragen:

offene Handelsgesellschaft „M .
Straßburger Söhne " in Reilingen
ist erloschen.

Schwetzingen, den 29 . Februar 1884 .
Großh - bad . Amtsgericht.

Armbruster .
Büchner .

D .257 . Nr . 2348 . Sinsheim . Zu
O .Z . 99 des diesseitigen Firmenregisters
wurde heute eingetragen die Firma
„ H . W . Rothenhöfer in Rappenau " .

Inhaber der Firma ist Kaufmann
Heinrich Wilhelm Rothenhöfer von Rap¬
penau. verehelicht mit Luise Sannwald
von Sulzbach a. d . Murr . Nach Ebe-
vertrag , ä . ä . 20 Seplbr . 1883 , wirft
jeder Ehetheil 50 Mark iu die Güter¬
gemeinschaft und schließt alles andere ,
gegenwärtige und zukünftige Vermögen,
sowie die Schulden von der Gemein¬
schaft auS und verliegevschaftet somit
das fahrende Beibringen.

Sinsheim , den 6 . Februar 1884 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Schindler .
D .258 . Nr . 3322 . Sinsheim . Zu

O .Z . 14 bezw. IM , die Firma „W . C.
Köllreutter in SinSheim " betreffend ,
wurde heute eingetragen :

Der bisherige Inhaber der Firma ,
Heinrich Dinges von Sinsheim , hat das
Geschäft au Kaufmann Max Erggelet
in Sinsheim käuflich abgetreten, welcher
das Geschält mit Einwilligung des
früheren Besitzers unter der hishcrigen
Firma weiterführt. De» jetzige Inhaber
Max Erggelet ist verehelicht mit Marie
Wilhelmine Elisabeth Dinge« von SinS¬
heim . Nach Ehevertrag . 6. ä. 31. De¬
zember 1883 verliegenschaften die nun¬
mehrigen Eheleute ihr gegenwärtige«
uud künftige « . aktives und passives
Mobiliarbeibriugeu bis auf den Betrag
von IM Mk. , welchen jeder Theil zur
Gemeinschaft beiträgt, nach Maßgabe
der L.R .SS . I50S— 1504 und 1528 .

Sinsheim , den 20. Februar 1884 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Schindler .
D .311 . Nr . 3948 . SinSheim . Zu

O .Z . 101 des diesseitigen Firmenregi¬
sters wurde beute eingetragen die Firma
PH . Schäfer jr . in Waibstadt" .

Inhaber der Firma ist Kaufmann
Philipp Schäfer juo . in Waibstadt, ver¬
ehelicht mit Marie Gnnd von Sand¬
haufen. Nach Ehevertrag , ä . 4. Waib¬

stadt , 11 . Februar 1884 , wirft jeder
Ehetheil IM Mk . in die Gütergemein¬
schaft ein, während alles übrige, gegen¬
wärtige und zukünftige , fahrend« uud
liegenschaftliche Vermögen der Braut¬
leute sammt den etwa darauf ruhenden
Schulden von der Gemeinschaft ausge¬
schlossen uud bezw . für verliegenschaftet
erklärt wird.

SinSheim , den 29 . Februar 1884.
Großh . bad . Amtsgericht.

Schindler .

Vtrafrecht - pflege.
Ladungen

C844 . 1 . Nr . 4472. Freiburg .
Simon Müller von Eschenweiler , zu¬
letzt in Neuershansen, wird beschuldigt ,
alS Wehrpflichtiger in der Absicht , sich
dem Eintritt in den Dienst deS stehenden
HeereS oder der Flotte zu entziehen ,
»hne Erlaubuiß daS Bundesgebiet ver¬
lassen oder nach erreichtem militärpflich¬
tigem Alter sich außerhalb des Bundes¬
gebietes aufgehalten zu haben. —

Vergehen gegen 8 140 Lbs. 1
Nr . 1 Srr .G .B .

Derselbe wird auf
Montag den 21 . April 1884 ,

Vormittags 8V, Uhr ,
vor die Strafkammer deS Großh . Land¬
gerichts zur Hauptverhandlung geladen.

Bei unentschuldigtemAusbleiben wird
derselbe auf Grund der nach § 472 der
Strasprozeßordnung von dem Kaiser¬
lichen Kreisdirektor zu Mülhausen
über die der Anklage zu Grunde liegen¬
den Tbatsacheu ausgestellten Erklärung
verurtheilt werden .

Freiburg , den 15. Februar 1884 .
Großherzogl. Staatsanwaltschaft .

Krauß .
C .838 . 1 . Nr . 3691 . Heidelberg .

1 . Metzger Johann Michael Bähr »
ledig , geboren am 3. Dezember
1861 iu Leimen ,
Metzger MathiaS Lingg . ledig,
geb . am 26 . Dezember 1861 m
Leime»,
Landwirth Joh . Heinrich Baust ,
ledig , geb . am 31 . Mai 1861 in
Nußloch,
Fabrikarbeiter Aug- Elzer . ledig,
geb. 28. Auaust 1861 in Nußloch,
Schmied Ludwig Black , ledig,
geb . 26. März 1861 in Schönau »
Schiffskaecht Georg Schiffer¬
decker . ledig , geb . 13. November
1861 in Neckargcmünd,
Metalldreher Emil Philipp Georg
Hofstätter , ledig , geb . 16 . Ok¬
tober 1861 in Heidelberg ,
Kaufmann Karl Goll , ledig , geb.
18 . Auaust 1861 in Heidelberg,

— alle Diese zuletzt wohnhaft
gewesen an ihren genanuteu Ge¬
burtsorten — ,
Metzger Johannes Laier , ledig ,
geb . am 16 . Juli 1861 in Heidel¬
berg , zuletzt wohnhaft in Ziegel¬
bausen ,
Taalöhner Georg Riedinger ,
ledig , geb . am 5 . Oktober 1861 in
Dossenheim , zuletzt wohnh . daselbst ,
Metzger Jakob Abendschein ,
ledig , geb . am 12. Mai 1861 in
Gaiberg , zuletzt wohubaft iu Zie¬
gelhausen,

» erden beschuldigt , als Wehrpflichtige
in der Absicht , sich dem Eiutritt in den
Dienst des stehenden HeereS oder der
Flotte zu entziehen , ohne Erlaubuiß daS
Bundesgebiet verlassen oder nach er¬
reichtem militärpflichtigen Alter sich
außerhalb des Bundesgebiets aufgehal¬
ten zu baden .

Vergehen gegen § 140 Abs . L
Nr . 1 St .G B .

Dieselben werden auf
Freitag deu 25. April 1834 ,

Vormittags 9 Uhr ,
vor die II . Strafkammer des Großh .
Landgerichts Mannheim zur Hauptver¬
handlung geladen.

Bei unentschuldigtem Ausbleiben wer¬
den dieselben auf Grund der nach § 472
der Strasprozeßordnung von dem Großh .
Bezirksamt Heidelberg über die der An¬
klage zu Grunde liegenden Thatsachen
ausgestellten Erklärungen verurtheilt
werde».

Heidelberg, deu 6 . März 1884 -
Großh . Staatsanwaltschaft ,

v . Dusch .
C .839 . 1 . Nr . 3089 Heidelberg .

Der am 26 . Oktober 1861 in Walldürn
geborne . ledige katholische Dreher Job -
Josef Di essend ach , zuletzt wohnhaft
in Walldorf , wird beschuldigt . alS
Wehrpflichtiger in der Absicht, sich dem
Eintritte in den Dienst des stehenden
Heeres oder der Flotte zu entziehen ,
ohne Erlaubnis das Bundesgebiet ver¬
lassen oder nach erreichtem militär¬
pflichtigem Alter sich außerhalb deS
Bundesgebiets aufgehaltea zu haben.

Vergehen gegen § 140 Abs . 1
Nr . 1 St .G .B .

Derselbe wird auf
Freitag den 25 . April 1884 ,

Vormittags 9 Uhr ,
vor die 11 . Strafkammer des Großh .
Landgerichts Mannheim zur Hauptver¬
handlung geladen. . .

Bei unentschuldigtemAusbleiben wrrd
derselbe auf Grund der nach 8 472 der
Strasprozeßordnung von dem Großh -
Bezirksamt zu Buchen über die der An¬
klage zu Grunde liegenden Thatsachen
ausgestellten Erklärung verurtheilt « er¬
den .

Heidelberg, den 6 . März 1884 .
Großh . Staatsanwaltschaft ,

v . Dusch .

2.

4.

6.

7 .

8.

Druck und Verlag der G . Brann ' scheu Hosbuchdruckerei .


	[Seite 1]
	[Seite 1]
	[Seite 1]
	[Seite 1]

